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Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz

D
ie Vorankündigung

LANDESAMT FÜR ARBEITSSCHUTZ

D
ie Vorankündigung an die zuständige B

ehörde m
uss

m
indestens enthalten:

1.
O

rt der Baustelle

2.
N

am
e und Anschrift des Bauherrn

3.
Art des Bauvorhabens

4.
N

am
e und Anschrift des anstelle des Bauherrn verant-

w
ortlichen D

ritten

5.
N

am
e und Anschrift des Koordinators

6.
Voraussichtlicher Beginn und voraussichtliche D

auer der
Arbeiten

7.
Voraussichtliche H

öchstzahl der Beschäftigten auf der
Baustelle

8.
Zahl der Arbeitgeber und U

nternehm
er ohne Beschäftig-

te, die voraussichtlich auf der Baustelle tätig w
erden

9.
Angabe der bereits ausgew

ählten Arbeitgeber und
U

nternehm
er ohne Beschäftigte

Ein bundesw
eit einheitliches M

uster der Vorankündigung ist
bei den Arbeitsschutzbehörden erhältlich oder über Internet
abrufbar unter der Adresse: http://bb.osha.de/docs/bauform

.pdf

B
esonders gefährliche A

rbeiten

Eine Auflistung der besonders gefährlichen Arbeiten im
 Sinne

der Baustellenverordnung finden Sie im
 Anhang II der Bau-

stellenverordnung und in der R
AB 10.

A
uskunft und B

eratung

Stellen Sie Ihre Fragen an Ihren Architekten, Planer, vorlage-
berechtigten Bauingenieur oder an die zuständige staatliche
Arbeitsschutzbehörde (in der R

egel G
ew

erbeaufsichtsam
t / Am

t
für Arbeitsschutz).

W
eitere Inform

ationen unter: w
w

w.netzw
erk-baustelle.de

H
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D
ie Baustellenverordnung dient der w

esentlichen Verbesse-
rung von Sicherheit und G

esundheitsschutz der Beschäftigten
auf Baustellen. Sie richtet sich an den Bauherrn als Veranlas-
ser des Bauvorhabens und überträgt dem

 Bauherrn bei der
Planung der Ausführung und w

ährend der Bauphase folgende
Pflichten (siehe auch R

AB 33):

•
Berücksichtigung der allgem

einen Arbeitsschutzpflichten

•
Vorankündigung bei der Behörde bei größeren Bauvorhaben

•
Bestellung eines Koordinators, w

enn Beschäftigte m
ehre-

rer Arbeitgeber auf der Baustelle tätig w
erden

•
Erarbeitung eines Sicherheits- und G

esundheitsschutzpla-
nes, bei größeren Baustellen und bei besonders gefährli-
chen Arbeiten

•
Zusam

m
enstellung einer U

nterlage für spätere Arbeiten an
der baulichen Anlage.

D
er Bauherr kann diese Aufgaben selbst w

ahrnehm
en. Sollte

er nicht über entsprechende Fachkenntnisse verfügen, kann
er die Aufgaben einem

 geeigneten D
ritten übertragen. D

ie
Beauftragung eines Koordinators entbindet beide nicht von ihrer
Verantw

ortung.

D
urch diese M

aßnahm
en ergeben sich für den B

auherrn
positive Effekte:

•
verbesserte Kostentransparenz, indem

 schon in der Aus-
schreibung auf notw

endige und gegebenenfalls gem
ein-

sam
 zu nutzende Einrichtungen verw

iesen w
ird, deren

nachträgliche Berücksichtigung das Bauvorhaben verteu-
ern w

ürde.

•
O

ptim
ierung des Bauablaufes, indem

 Störungen verm
ie-

den, das Term
inverzugsrisiko verm

indert und die Q
ualität

der geleisteten Arbeit erhöht w
ird.

•
R

eduzierung der Kosten für spätere W
artungs- und In-

standsetzungsarbeiten am
 Bauw

erk, indem
 schon bei der

Planung der Ausführung die erforderlichen Vorkehrungen
für spätere Arbeiten berücksichtigt und in einer U

nterlage
für spätere Arbeiten an der baulichen Anlage dokum

en-
tiert w

erden.

Ziel und Schw
erpunkte

A
ufgaben des B

auherrn

D
as B

auvorhaben vorankündigen

Baustellen m
it einem

 voraussichtlichen U
m

fang von

•
m

ehr als 30 Tagen Arbeitsdauer und m
ehr als 20 gleichzei-

tig tätigen Beschäftigten  oder

•
m

ehr als 500 Personentagen

sind der zuständigen Behörde (Landesam
t für Arbeitsschutz)

zw
ei W

ochen vor ihrer Einrichtung anzukündigen. D
ie Voran-

kündigung ist auf der Baustelle sichtbar auszuhängen und bei
erheblichen Änderungen zu aktualisieren.

Einen K
oordinator einsetzen

Je nach Art und U
m

fang des Bauvorhabens sind, w
enn Be-

schäftigte m
ehrerer Arbeitgeber tätig w

erden, für die Planung
der Ausführung sow

ie für die Ausführung des Bauvorhabens
ein, ggf. auch m

ehrere Koordinatoren zu bestellen.

D
er Koordinator hat für das Tätigw

erden von Beschäftigten
m

ehrerer Arbeitgeber auf der Baustelle die erforderlichen M
aß-

nahm
en der Arbeitssicherheit und des G

esundheitsschutzes
festzulegen, zu koordinieren und ihre Einhaltung zu überprüfen.

D
er Koordinator m

uss geeignet sein, d. h. er m
uss über bau-

fachliche und arbeitsschutzfachliche Kenntnisse sow
ie über

spezielle Koordinationskenntnisse verfügen. N
äheres dazu ent-

halten die R
egeln zum

 Arbeitsschutz auf Baustellen R
AB 30.

D
ie Bestellung m

uss rechtzeitig und schriftlich erfolgen.
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Einen Sicherheits- und G
esundheitsschutzplan erarbei-

ten

Ein Sicherheits- und G
esundheitsschutzplan ist w

ährend
der Planung der Bauausführung zu erarbeiten, w

enn

•
Beschäftigte m

ehrerer Arbeitgeber tätig w
erden und eine

Vorankündigung erforderlich ist   oder

•
Beschäftigte m

ehrerer Arbeitgeber tätig und gefährliche
Arbeiten durchgeführt w

erden.

Inhaltliche M
indestanforderungen und Em

pfehlungen w
er-

den in der R
AB 31 gegeben.

D
er K

oordinator überw
acht die U

m
setzung des P

lanes
w

ährend der Bauausführung und passt ihn gegebenenfalls
an geänderte Bedingungen an.

Eine U
nterlage für spätere A

rbeiten an der baulichen
A

nlage zusam
m

enstellen

D
ie U

nterlage ist vor der Ausschreibung der Bauleistungen
zu erarbeiten und nach Abschluss des Bauvorhabens dem
Bauherrn zu übergeben.

Sie ist bei Änderungen in der Planung und/oder Ausfüh-
rung gegebenenfalls anzupassen.

D
ie U

nterlage erm
öglicht ein sicheres und gesundheitsge-

rechtes späteres Arbeiten an der baulichen Anlage, z. B.
bei W

artungs- und Instandsetzungsarbeiten.

D
ie R

AB 32 enthält w
ichtige H

inw
eise zum

 Inhalt und zu
den erforderlichen Angaben, die in der U

nterlage enthalten
sein m

üssen.

D
ie B

estim
m

ungen der B
austellenverordnung

(B
austellV) vom

 10. Juni 1998 (B
G

B
l. I S. 1283) w

urden
durch die R

egeln zum
 A

rbeitsschutz auf B
austellen

(R
A

B
) konkretisiert. D

ie R
A

B
 geben den Stand der Tech-

nik bezüglich Sicherheit und G
esundheitsschutz auf

B
austellen w

ieder. D
ie R

A
B

 stehen im
 Internet unter

w
w

w
.BAuA/Praxis/Branchenschw

erpunkt Bauarbeiten ...

A
ufgaben des K

oordinators


